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Gemeinde Rommerskirchen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

 
 
 
 
Die Vorschlagslisten der Gemeinde Rommerskirchen für die Wahl der Schöffen des 
Amts- und Landgerichts Mönchengladbach – Wahlperiode 2019 bis 2023 – liegt im 
Zeitraum vom 12. – 18. April 2018 während der Öffnungszeiten im Rathaus der 
Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstr. 51, 41569 Rommerskirchen, Zimmer 0.02 zu 
jedermanns Einsicht aus. 
Die Öffnungszeiten des Rathauses sind montags bis freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr, 
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
Rommerskirchen, den 8. April 2018 
 
In Vertretung: 
 
 
Schnitzler 
 


